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SATZUNG DER GEMEINDE SUDERHOLZ 
gemäß § 34 Absatz 4 Satz 1 Nr.3 BauGB 

für den Bereich 11 Li ndena l lee 11
, Ortstei 1 Kandel in 

Präambel 

Aufgrund des § 34 Absatz 4 Satz 1 Nr.3 und Absatz 5 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI . l Seite 2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. l Seite 1509) wird nach 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretersitzung folgende Satzung der Gemeinde 
Süderholz für den Bereich „Lindenallee• , Ortsteil Kandelin erfassen . 

Verfahrensvermerke: 

2. Die Gemeindevertretersitzung hat arn.A"'t. -f.?.~41 den Entwurf der Satz 
§ 34 Absatz 6 BauGB mit Begründung beschlossen und zur Auslegu
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Gemeinde Süderholz, .?{ lli. :ltM.'2. // f · ~°'"" 
Der Bürge " ister( 1 

3. Die Entwürfe der Satzung sowie der Begründung haben in der Zeit vom A"J*/f.fftJR _IJt 
bis zum .:/J'; {l?.OlP~ nach § 34 Absatz 6 BauGB In Verbi~ 
§ 13 Absatz 2 Satz 1 Nr.2 BauGB und § 3 Absatz 2 BauGB öffentl ich ausgelegen. Die 
öffentl iche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen zu dem Planentwurf 
und dem Entwurf der Begründung schriftlich abgegeben oder während der Dienstzeit 
zur Niederschrift vorgetrag~n werden können, durch Veröffentlichung im Internet 
vom.?4'71 .dU.Z. bis zum.76".dl.<>~ ortsüblich bekanntgemacht worden. 
Es wurde darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nich E 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht e n kö ~ :' ? F.j ~J.t0 
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4. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher ' '\ 

wurden mit Schreiben vomt?l.(}4.~t?//6- zur Abgabe einer Stellungnahme ~ 
§ 34 Absatz 6 BauGB In Verbindung mit § 13 Absatz 2 Satz 1 Nr.3 BauGB dJ.Oo.., 
§ 4 Absatz 2 BauGB aufgefordert. t1. p"' ,e:, 0 O~ 

Gemeinde Süderholz, .:Jt.t'f.20''1.J · , lS 

Der Bürgerm ~er ·"P ) 
5. Die Gemeindevertretersitzung hat am 4 P.tJS.d#4'2. die vorgebrachten Anreg ~ 

und Bedenken sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
öffentl icher Belange geprüft. Die Prüfergebnisse sind mitgeteilt wordP(. 9«.. 
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Hinweis zu Bodendenkmalen 

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt 
werden1 ist gemäß § 11 DSchG M-V die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde zu 
benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder 
Beauftragten des Landesamtes für Bodendenkmalpflege In unverändertem Zustand zu 
ertlalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der 
Grundeigentümer sowie zufäll ige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die 
Verpfl ichtung erl ischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 
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Bereich des 
Bebauungsplanes Nr.1 
"Kandelin" der 
Gemeinde Süderholz 

D Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Satzung 

2. Darstellungen ohne Normencharakter 

47 Flu rstücksbezeichnung 

Flurstücksgrenze, vorhanden (Grenzpunkt, vennarkt) 

Flurstücksgrenze, vorhanden (Grenzpunkt, unvennarkt) 

Überhaken 

~ Gebäude, vorhanden 

10.0 Bemaßung in m 

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der Im Zusammenhang bebaute Ortstei l Kandelin soll um die örtlich angrenzendE 
Außenbereichsfläche gemäß den Im beigefügten Lageplan (M 1 :1000) ersichtlicher 
Darstellungen ergänzt werden. Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung . 

Das Plangebiet wird folgend eingegrenzt: 

• im Norden durch die vorhandene Bebauung an der „ Lindenallee" 

• im Osten durch die Gemeindestraße „ Lindenallee" 

• im Süden durch den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.1 „ Kandelin" unc 
Flächen für die Landwirtschaft 

• Im Westen durch Flächen für d ie Landwirtschaft 

§ 2 Festsetzungen gemäß§ 34 Absatz 5 Satz 2 BauGB l.V.m. § 9 Abs. 1 BauGB 

Die Obergrenze der Grundflächenzahl (GRZ) wird auf 0,4 festgesetzt. EinE 
Erhöhung der zulässigen GRZ bis zu SO von Hundert nach § 19 Absatz 4 BauNVC 
wird ausgeschlossen. 

§ 3 Naturschutzrechtlicher Ausgleich gemäß § 34 Absatz 5 Satz 2 BauGB l.V.m. 
§ 9 Absatz la BauGB 

Für Eingriffe in die Natur und Landsdlaft sind gemäß des § la Absatz 3 BauGE 
Ausg leichsmaßnahmen zu realisieren. 
Für die Kompensation ergibt sich gemäß der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierun~ 
ein Flächenäquivalent von 5.040,0. 
Dieser Wert ist auf Antrag bei der unteren Naturschutzbehörde des Landkreise! 
Vorpommern - Rügen vom eingerichteten Ökokonto der Gemeinde Süderhol;; 
abzuziehen. Antragsteller ist die Gemeinde Süderholz. 

§ 4 In • Kratt • Treten 

Diese Satzung tritt gemäß § 10 Absatz 3 BauGB am Tag der Bekanntmachung ir 
Kraft. 

Satzung der Gemeinde Süderholz 

gemäß § 34 Absatz 4 Satz 1 Nr.3 BauGB 
für den Bereich „ Lindenallee", Ortsteil Kandelin 

Bearbeitungsstand : 
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15. Nov. 2011 
17. Januar 2012 
17. Aprtl 2012 
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Übersichtsplan M: 1:10000 

© Geobasisdaten (Karten und Luftbikler): 
Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg·Vorpommern (LAiV-MV) 

Gemeinde Süderholz, Gemarkung Kandelin, Flur 5 

Flurstück: 46 tlws., 47 tlws., 48 tlws. 
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